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 Veröffentlicht am 31.03.2008

Index

16/02 Rundfunk

91/01 Fernmeldewesen

Norm

RGG 1999 §2 Abs1;

RGG 1999 §2 Abs2;

RGG 1999 §2 Abs3;

RGG 1999 §3 Abs1;

RGG 1999 §4 Abs1;

Rechtssatz

Das Entstehen der Gebührenp6icht nach § 2 Abs. 1 RGG knüpft ausschließlich an den Betrieb einer

Rundfunkempfangseinrichtung in einem Gebäude an. Nach § 3 Abs. 1 RGG ist die Gebühr für jeden Standort zu

entrichten. Standort ist nach § 2 Abs. 2 letzter Satz RGG eine Wohnung oder eine sonstige Räumlichkeit. Nach § 2 Abs. 3

RGG ist das Entstehen oder die Beendigung der Gebührenp6icht sowie die Änderung des Standorts oder des Namens

vom Rundfunkteilnehmer, das ist der Gebührenp6ichtige, unverzüglich dem mit der Einbringung der Gebühren

betrauten Rechtsträger (das ist nach § 4 Abs. 1 RGG die GIS Gebühren Info Service GmbH) zu melden. Das Entstehen

und die Beendigung der Gebührenp6icht sind von einer Meldung iSd § 2 Abs. 3 RGG unabhängig. Entscheidend ist für

das Bestehen der Gebührenp6icht ausschließlich, ob in einer Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit eine

Rundfunkempfangseinrichtung betrieben oder zum Betrieb bereitgehalten wird.
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